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Fahrerschutzversicherung: 
 

Haftpflichtansprüche des Fahrers gegen die eigene Kfz-Versicherung 
 wie ein Fremdgeschädigter                                                                    

 
Außergewöhnlich ist eine Deckung, die wir seit einiger Zeit anbieten. Im Rahmen der Kfz-
Versicherung ist eine Fahrerschutzversicherung mitversicherbar. Nur ca. 5 Versicherer bieten diesen 
unverzichtbaren Versicherungsschutz für den Fahrer eines Fahrzeuges an. 
 
Diese Deckung hat nichts mit einer Insassenunfallversicherung zu tun, die wir sogar ablehnen, weil 
sie nur minimale und überflüssige Leistungen bietet. 
 

  
 
Die Fahrerschutzversicherung dagegen ist ein Zusatzbaustein für eine Mehrprämie von 8 % aus der 
Kfz-Haftpflichtprämie, sie ist somit für ca. 16,- bis 40,- € zu haben. Damit haben Sie als Fahrer eines 
Kraftfahrzeuges bei selbstverschuldetem Unfall oder teilverschuldetem Unfall Ansprüche gegen Ihren 
eigenen Haftpflichtversicherer, so als ob ein Fremder diesen Unfall verschuldet hätte! Dies gilt 
ebenso, wenn der Schädiger unbekannt ist oder bei Schäden aufgrund höherer Gewalt. Sie können 
Leistungen in Millionenhöhe erhalten, vom Verdienstausfall über Behandlungskosten, Pflegekosten, 
Schmerzensgeld, Rente bis zu Hinterbliebenversorgung usw., eine Deckung, die von kaum einem 
deutschen Versicherer angeboten wird, aber von jedem Fahrer eines Fahrzeuges unserer Erfahrung 
nach unbedingt benötigt wird!  
 
Ohne diese Zusatzdeckung bekommen Sie als Fahrer bei selbstverschuldeten oder bei 
teilselbstverschuldeten Unfällen, sowie bei Fahrerflucht des Gegners oder bei höherer Gewalt 
nichts! 

Wenn Sie selbst Fahrer sind, dann sollten Sie in Ihrem eigenen Interesse und im Interesse Ihrer 
Familie diese Erweiterung abschließen. 

Entschädigungsleistungen aus der Fahrerschutzversicherung führen übrigens nicht zu einer  
Rückstufung des Kfz-Haftpflichtvertrages! 
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